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Marktgemeindeamt Kopfing im Innkreis 
Hauptstraße 95 

A-4794 Kopfing im Innkreis 
Pol.Bezirk: Schärding, OÖ. 

Tel.: 07763/2205-0 Fax: 07763/2205-5 
 E-Mail:   gemeinde@kopfing.ooe.gv.at 

Internet: http://www.kopfing.at 
Bearbeiter: Harald Ertl 

AZ: Agrar-209/01-2011 
18. November 2011 

Öffentliche Ausschreibung zur Anbotlegung 
für die Pachtung von FISCHWÄSSERN der 
Marktgemeinde Kopfing im Innkreis. 
 
 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
Gemäß Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde Kopfing im Innkreis vom 16. September 2011 wird 
hiermit öffentlich bekannt gegeben, dass das Fischwasser „Gänsbach“ der Marktgemeinde Kopfing im Innkreis 
zur VERPACHTUNG im Zuge einer öffentlichen ANBOTLEGUNG ausgeschrieben wird.  
 
Der Gänsbach wird für die Pachtdauer von 9 Jahren und zu nachstehendem Ausrufungspreis/Jahrespacht 
(=Mindestanbotspreis) angeboten: 
 

Fischwasser: Beschreibung/Verlauf: Jahrespacht  
Mindestangebot: 

Gänsbach  
(Fischereibuch-ON: 83) 

Vom Ursprung in Entholz (Hochholding) zwischen den Gst.Nr. 267, KG 
Glatzing und Gst.Nr. 1811/6, KG Entholzen, bis zur Tafel 
"Fischwassergrenze" (halbe Strecke der gemeinsamen Gemeindegrenze 
Kopfing-Enzenkirchen, siehe Aktenvermerk vom 5.11.1992) im Bereich 
Gst.Nr. 200/1, KG Entholzen bzw. Gst.Nr. 389/4, KG Kenading.[Länge: 
~3.300 m, Ø Breite 1,5 m] 

€uro 100,00 

 
 
ANGEBOTE für das genannte Fischwasser sind bis spätestens 
 
 

Donnerstag, 15. Dezember 2011 bis 18:00 Uhr 
 
 
während der Amtsstunden schriftlich beim Marktgemeindeamt Kopfing im Innkreis in einem verschlossenen 
Kuvert mit der Aufschrift „Angebot Fischwasserverpachtung“ abzugeben.  
 
An dieser öffentlichen Anbotslegung können sich alle großjährigen Personen beteiligen, die österreichische Staats-
angehörige oder Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates sowie voll geschäfts- und handlungsfähig sind.  
 
Weiters ist die Pächterfähigkeit gemäß § 6 Abs. 3 Oö. Fischereigesetz durch Vorlage einer gültigen Fischerkarte 
nachzuweisen, die dem Angebot in Kopie beizuschließen ist. 
 
Am Donnerstag, 15. Dezember 2011 um 19:30 Uhr findet die Anboteröffnung im Sitzungssaal des Markt-
gemeindeamtes Kopfing i.I. statt, zu deren Teilnahme auch alle Anbieter eingeladen sind.  
 
Die Pachtbedingungen liegen im Marktgemeindeamt Kopfing im Innkreis während der Amtsstunden zur 
allgemeinen Einsichtnahme auf.  

 
 
 
 

Otto Straßl 
Bürgermeister 

 
 
Angeschlagen am:   18.11.2011 
Abgenommen am:    16.12.2011 


